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STAATLICHES TIERÄRZTLICHES UNTERSUCHUNGSAMT AULENDORF 

 - DIAGNOSTIKZENTRUM - 

Verbringen von Zucht-, Nutz- und Schlachttieren innerhalb des Sperrgebietes: 
 

 Gilt für alle zu verbringenden Rinder, Schafe, Ziegen sowie Gehegewild – unabhängig vom Impf- oder    
         Untersuchungsstatus im  
  gesamten Sperrgebiet 
 

 

  

 

 

  

     

 

 

 Verbringen von Wiederkäuern innerhalb der Restriktionszone  
 

Die Tiere benötigen zum  
Verbringen eine  
Tierhaltererklärung  
(„Tierhaltererklärung  
Sperrgebiet“),  
mit der der Tierhalter 
bestätigt, dass  
die zu verbringenden 
Tiere am Tag des 
Transportes frei von 
Anzeichen der 
Blauzungen-Krankheit 
sind. 
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 Verbringen von Rindern aus der Restriktionszone  
 

1 
Rinder ab  
3 Monate 

Grundimmunisierung (GI)* 
abgeschlossen 

60 Tage Intervall DE** EU 

2 
         35 Tage                             negativer  
          Intervall                   Virusnachweis DE EU 

3a  Neu ab 
01.04.2020: 

Kälber bis 
zu 90 Tagen 

GI* von Mutterkuh vor 
Belegung  abgeschlossen 

         Biestmilch                Tierhaltererklä-  
          erhalten                   rung (Kälber) DE EU 

GI* von Mutterkuh 4 Wo. vor 
Abkalbung abgeschlossen             Biestmilch                Tierhaltererklä-  

          erhalten                   rung (Kälber) 
                       

DE EU 3b 

            * Grundimmunisierung: 2-malige Impfung im Abstand von 21 bzw. 28 Tagen (s. Impfstoff) und Eintrag in HIT  

oder 

4 
Nutz- / 

Zuchtrinder 
ohne Impfung 

 

       Repellent-                    negativer  
       Behandlung                  Virusnachweis 

innerhalb 7 Tagen vor Verbringen 

DE EU 

5 
Schlacht-

rinder ohne Impfung Tierhaltererklärung (Schlachttiere) DE EU 

+ 

+ 

+ 

6 
Rinder mit 
positivem 
BTV-Titer 

Antikörper (Ak) positiv  
(z. B. BTV-8 geimpft,  
aber ohne gültigen 

Impfstatus) 

     positiver                        positiver 
     Ak-Nachweis                 Ak-Nachweis 
       60 - 360 Tage                             innerhalb 7 Tagen  
       vor Verbringen                           vor Verbringen  

DE EU 

     positiver                        negativer  
     Ak-Nachweis                 Virusnachweis 
       30 Tage vor                                 innerhalb 7 Tagen  
       Verbringen                                  vor Verbringen  

DE EU 7 

            ** DE: nur innerstaatliches Verbringen; EU: auch innergemeinschaftliches Verbringen möglich  

+ 

+ 

Diese Regelung ist ab 

18.05.2019 außer Kraft!  

Gilt nicht für trächtige  
Tiere → s. Folie 5 

Befristete Regelung ab 

01.04.2020! 

+ 
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 Verbringen von Schafen, Ziegen, Gatterwild aus der Restriktionszone  
Gilt nicht für trächtige  Tiere → s. Folie 5 

 

 
 

1 

Tiere ab  
3 Monate 

Grundimmunisierung 
(GI)* abgeschlossen 

60 Tage Intervall 
+ Tierhaltererklärung geimpfte Schafe/Ziegen  

DE** EU 

2 
  35 Tage                     negativer     
  Intervall                    Virusnachweis 
+ Tierhaltererklärung geimpfte Schafe/Ziegen  

DE EU 

            * Grundimmunisierung: 2-malige Impfung im Abstand von 21 bzw. 28 Tagen (s. Impfstoff) und Eintrag in HIT 

oder 

4 
Nutz- / 

Zuchttiere 
ohne Impfung 

 

  Repellent-                 negativer   
  Behandlung              Virusnachweis 

innerhalb 7 Tagen vor Verbringen 

+ Tierhaltererklärung ungeimpfte 
Schafe/Ziegen  

DE EU 

5 
Schlacht-

tiere 
ohne Impfung Tierhaltererklärung (Schlachttiere) DE EU 

+ 

+ 

6 
Tiere mit 
positivem 
BTV-Titer 

Antikörper (Ak) positiv  
(z. B. BTV-8 geimpft,  
aber ohne gültigen 

Impfstatus) 

positiver                       positiver 
Ak-Nachweis                Ak-Nachweis 
60 - 360 Tage                            innerhalb 7 Tagen  
vor Verbringen                         vor Verbringen  

DE EU 

positiver                      negativer  
Ak-Nachweis              Virusnachweis 
30 Tage vor                              innerhalb 7 Tagen  
Verbringen                               vor Verbringen  

DE EU 7 

            ** DE: nur innerstaatliches Verbringen; EU: auch innergemeinschaftliches Verbringen möglich  

+ 

+ 

Diese Regelung ist ab 

18.05.2019 außer Kraft!  
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Bedingungen für das Verbringen von trächtigen Wiederkäuern aus der 
Restriktionszone: 
 

- gilt innerstaatlich sowie innergemeinschaftlich 
 

- Tiere müssen bereits vor der Belegung / Besamung die Voraussetzungen nach   
Nr. 1, 2, 6 oder 7 erfüllen, d. h.: 
 

- Abgeschlossene Grundimmunisierung plus 60 Tage Wartezeit            oder 
 

- Abgeschlossene Grundimmunisierung plus 35 Tage Wartezeit plus im Anschluss           
negativer Virusnachweis               oder 
 

- Positiver Antikörpernachweis 60 – 360 Tage vor dem Verbringen plus positiver 
Antikörpernachweis innerhalb 7 Tagen vor dem Verbringen            oder 
 

- Positiver Antikörpernachweis 30 Tage vor dem Verbringen plus negativer Virusnachweis 
innerhalb 7 Tagen vor dem Verbringen  

 

 

  

 

 

  

     

 

 

  Verbringen von trächtigen Wiederkäuern aus der Restriktionszone  
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Optionen 1-3: 

Impfschutz besitzt nur Gültigkeit, wenn: 
 

- eine korrekte Grundimmunisierung mit zweifacher Impfung im Abstand von 
21 bzw. 28 Tagen (je nach Impfstoff) erfolgt ist  

 

- die Impfung gegen den BTV-Serotypen erfolgt ist, für den die  

 Restriktionszone gilt, d. h.  

- im Falle eines BTV-4-Ausbruchs → geimpft gegen BTV-4  

- im Falle eines BTV-8-Ausbruchs → geimpft gegen BTV-8 

- im Falle eines Doppelausbruchs → geimpft gegen BTV-4 und BTV-8  
 

- die vom Hersteller angegebenen Intervalle zur Auffrischung der jeweiligen 
Impfung eingehalten worden sind. Eine Überschreitung um maximal drei 
Monate in den Jahren 2016-2019 wird toleriert, gilt aber ausschließlich für 
das innerstaatliche Verbringen! 

 → im Folgejahr rechtzeitig die erforderlichen Nachimpfungen durchführen ! 

 

 

  

 

 

  

     

 

 

  Verbringen von Wiederkäuern aus der Restriktionszone  
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Optionen 1+2: 

Verbringen von geimpften 
Schafen oder Ziegen: 
 

Einzelne Tiere benötigen für das inner- 
staatliche Verbringen eine  
Tierhaltererklärung: 
(„Tierhaltererklärung geimpfte Schafe/Ziegen“),  
die bestätigt, dass 
- das zu verbringende Tier einen gültigen  
 Impfschutz gegen BTV-8 besitzt.  
 

 

Für innergemeinschaftliches Verbringen:  
Gesundheitsbescheinigung durch Veterinäramt 
auf Basis der Tierhaltererklärung in Verbindung   
mit dem Bestandsimpfnachweis in HIT.  

 

 

 

  

 

 

  

     

 

 

 Verbringen von geimpften Schafen / Ziegen aus der Restriktionszone  
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Option 3 a:     Verbringen von Kälbern bis zu einem Alter von 90 Tagen: 
 
Mutterkühe hatten bereits vor Beginn 
der Trächtigkeit einen korrekten  
Impfschutz gegen BTV-8 (vor Belegung). 
 

→ Kälber benötigen für das  
innerstaatliche Verbringen eine  

Tierhaltererklärung (ACHTUNG neu!): 

„Tierhaltererklärung Kälber: GI des Mutter- 

Tieres vor oder während der Trächtigkeit“),  

die bestätigt, dass 

- das Muttertier ordnungsgemäß vor dem  

 Belegen gegen BTV-8 geimpft worden ist 

- das Kalb Biestmilch des geimpften 

 Muttertieres erhalten hat. 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

 

 

neu ab 01.04.2020:  

Verbringen von Kälbern aus der Restriktionszone  
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Option 3 b:     Verbringen von Kälbern bis zu einem Alter von 90 Tagen: 
 

Grundimmunisierung der Mutterkühe  
gegen BTV-8 während Trächtigkeit;  
Abschluss mind. 4 Wochen vor dem Abkalben. 
 

→ Kälber benötigen für das  
innerstaatliche Verbringen eine  

Tierhaltererklärung (ACHTUNG neu!): 

„Tierhaltererklärung Kälber: GI des Mutter- 

Tieres vor oder während der Trächtigkeit“),  

die bestätigt, dass 

- das Muttertier ordnungsgemäß gegen BTV-8  
 geimpft worden ist 

- das Kalb Biestmilch des geimpften Muttertieres  
 erhalten hat 

 

 

 

  

 

 

  

     

 

 

neu ab 01.04.2020: Verbringen von Kälbern aus der Restriktionszone  
 

ACHTUNG! Befristete Regelung ab 01.04.2020: 
Keine Freitestung per PCR mehr notwendig! 
Kälber sind Option 3 a gleichgestellt! 
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 Verbringen von Wiederkäuern aus der Restriktionszone  
 

Option 4: 

Übergangsregelung für das innerstaatliche Verbringen von 
ungeimpften Zucht- oder Nutztieren:  
 

- negative Untersuchung auf BT-Virus mittels PCR  

 (EDTA-Blut!)  

- Probenahme innerhalb sieben Tagen vor Verbringen 

- gleichzeitige Repellentbehandlung der zu  
 verbringenden Tiere 

- Repellentbehandlung auf Untersuchungsantrag  
 für PCR handschriftlich bestätigen 

- Schafe / Ziegen: Tierhaltererklärung ungeimpfte Schafe/Ziegen → 
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      Option 5: 

      Innerstaatliches Verbringen von  

 Schlachttieren aus dem Sperrgebiet: 
 

 Gilt für Tiere ohne gültigen Impfschutz (ansonsten  

 s. Optionen 1-3) 

 

            Die Tiere benötigen zum  
 Verbringen eine Tierhaltererklärung  
 („Tierhaltererklärung Schlachttiere“),  
 mit der der Tierhalter bestätigt,  
 dass  
 die zu verbringenden Tiere am Tag des  
 Transportes frei von Anzeichen der  
 Blauzungen-Krankheit sind. 
  

 

  

 

 

  

     

 

 

 Verbringen von Wiederkäuern aus der Restriktionszone  
 



  

MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ 

  

STAATLICHES TIERÄRZTLICHES UNTERSUCHUNGSAMT AULENDORF 

 - DIAGNOSTIKZENTRUM - 

Optionen 6-7: 

Verbringen von Wiederkäuern mit positivem BTV-Antikörper-Titer  
(z. B. BTV-8-geimpfte Tiere ohne gültigen Impfstatus) 

- zweimalige positive Untersuchung auf BTV-Antikörper aus 
Blutproben(Serum oder EDTA-Blut) 

- erster Test: 60 bis 360 Tage vor Verbringen 

- zweiter Test:  innerhalb 7 Tagen vor Verbringen 

   oder 

- einmalige positive Untersuchung auf BTV-Antikörper aus 
Blutproben(Serum oder EDTA-Blut): 30 Tage vor Verbringen  

                                        + 
- negative Untersuchung auf BTV-8 mittels PCR (EDTA-Blut!): 
 innerhalb 7 Tagen vor Verbringen 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

 

 

 Verbringen von Wiederkäuern aus der Restriktionszone  
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gültig für das Verbringen von Kälbern in einem Alter bis zu 90 Tagen 
 
 

 

 

 
 

  -    mitzuführende Bescheinigungen:  

     -  TRACES-Gesundheitsbescheinigung des zuständigen Veterinäramtes 
   -  ergänzende, Abkommen-spezifische Gesundheitsbescheinigung des    
     zuständigen Veterinäramtes mit Bestätigung der Einhaltung der mit den  
     Niederlanden vereinbarten Bestimmungen  

 

 

 

 

  

     

 

 

alle Kälber im Alter von bis zu 
90 Tagen 

 
 Regelung ist unabhängig vom 

Impftstatus der Mutterkuh 

Repellent- 
behandlung  

im Moment der 
Probenahme 

negativer  Virusnachweis                                           

innerhalb 7 Tagen  
vor Verbringen 

Verbringung auf 
direktem Weg 

  

Kein Zwischenhalt in 
BTV-8 freiem Gebiet  

Verbringen von Rindern i. R. bilateraler Abkommen  

mit anderen Mitgliedstaaten:   Niederlande 
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gültig für das Verbringen von Kälbern in einem Alter bis zu 70 Tagen 
 

 
 
 

 

 

 

 -    mitzuführende Bescheinigungen:  

    - TRACES-Gesundheitsbescheinigung des zuständigen Veterinäramtes 
    - ergänzende, Abkommen-spezifische Gesundheitsbescheinigung des zuständigen 
      Veterinäramtes mit Bestätigung der Einhaltung der mit Spanien vereinbarten 
      Bestimmungen 
    - negative PCR-Befunde  

  

 

 

 

 

  

     

 

 

a) 
Grundimmunisierung der 

Mutterkuh gegen BTV-8 vor 
Belegung  abgeschlossen 

Biestmilch 
erhalten 

Herkunftsbestand gegen  
BTV-8 geimpft 

Verbringung 
auf direktem 

Weg vom 
Ursprungs- 

zum 
Bestimmungs-

ort; 
  

Kein 
Zwischenhalt 

in BTV-8 freiem 
Gebiet  

b) 
Grundimmunisierung der 

Mutterkuh während 
Trächtigkeit abgeschlossen 

Biestmilch 
erhalten 

negativer  Virusnachweis                                           
innerhalb 7 Tagen  

vor Verbringen 

c) Kälber ohne Impfschutz 

Repellent- 
behandlung  

im Zeitraum von 
mind. 14 Tagen vor 

Verbringen 

negativer  Virusnachweis 
mind. 14 Tage nach Beginn 

der Repellentbehandlung und                             
innerhalb 14 Tagen  

vor Verbringen 

Verbringen von Rindern i. R. bilateraler Abkommen  

mit anderen Mitgliedstaaten:     Spanien  


